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Rechtssatz

Erfolgt eine Änderung der natürlichen Ab8ussverhältnisse ohne eine Bewilligung dafür einzuholen, wodurch eine

Übertretung des § 39 WRG 1959 bewirkt wird, so hat der davon betro=ene Grundeigentümer im Fall der Verletzung

seiner wasserrechtlich geschützten Rechte (Beeinträchtigung seines Grundeigentums) einen Rechtsanspruch darauf,

dass aufgrund seines Verlangens ein wasserpolizeilicher Auftrag nach § 138 Abs 1 lit a WRG 1959 erlassen wird. Dieser

Auftrag hat nach § 138 Abs 1 lit a WRG 1959 in der Beseitigung der eigenmächtig vorgenommenen Neuerung zu

bestehen. Für die Berücksichtigung allfälliger gelinderer Mittel findet sich im Gesetz kein Anhaltpunkt.
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